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Bei Leuten mit etwas Phantasie muß die Preisanschrift nicht
unbedingt geschäftsmäßig kalt und unfreundlich aussehen

Ab Mai müssen wahrscheinlich die meisten der
in der Schweiz angebotenen Waren obligatorisch mit
dem Preis beschriftet sein.
Hans Moser machte sich darüber Gedanken.

In aufstrebenden
Berg-Kurorten wird mm

dank der Preisanschrift
wissen, wer spinnt
und wer nicht.

Restaurants, die sich bisher nicht getrauten,
ihre überhöhten Preise anzuschreiben,
müssen nun auch mitmachen. Aber es gibt
immer noch kleine Tricks

Man will die Preisanschrift auch für Dienstleistungen vorschreiben.
«Schau da - er verlangt für die Blinddarm-Operation Fr. 689.- und
Dr. Silberli nur Fr. 675.-!»

Äff 5 ä;
OP£*LAT(e»V£W

QM



Jetzt sieht Ende Monat auch der Familienvater klarer,
wohin sein Lohngeld gegangen ist!

Anderseits hat aber auch die Hausfrau ihre Trümpfe.
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